
Allgemeine Einkaufsbedingungen - WKS Print Partner GmbH 
I. Anwendungsbereich 
1. Bestellungen der WKS Print Partner GmbH richten sich nach diesen Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen („AEB“). Hiervon abweichende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners („Lieferant“) gelten auch dann nicht, 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

2. Diese AEB gelten auch für unsere künftigen Bestellungen, selbst wenn wir darauf nicht 
gesondert hinweisen. 

II. Bestellung 
1. Bestellungen sowie ihre Änderungen und Ergänzungen sind nur verbindlich, wenn sie 

von uns schriftlich, per Fax oder per E-Mail erteilt werden. In der Bestellung werden die 
Spezifikationen der Lieferung/Leistung, die der Lieferant liefern bzw. erbringen muss, 
festgelegt. Für den Umfang der Lieferung/Leistung ist nur unsere Bestellung 
maßgeblich. Ändert der Lieferant in seiner Bestätigung unsere Bestellung ab oder 
ergänzt er diese, gilt dies als neues Angebot an uns und bedarf unserer 
ausdrücklichen Bestätigung in Textform. 

2. Soweit in der Bestellung nicht anders angegeben, hat der Liefergegenstand zusätzlich 
folgende Eigenschaften aufzuweisen: 

a) Angemessene Verpackung. 
b) Der Liefergegenstand ist in handelsüblicher Güte und, soweit im Hinblick auf den 

Liefergegenstand DIN, VDE, VDI, DVGW oder andere anwendbare Normen bestehen, 
in Übereinstimmung mit diesen zu liefern. Der Liefergegenstand ist so herzustellen und 
auszurüsten, dass er am Tag der Lieferung den am Einsatzort geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen genügt. 

c) Unser Unternehmen betreibt ein Umwelt- und Energiemanagementsystem. Daher 
möchten wir möglichst umweltfreundlich und energieeffizient einkaufen. Bitte stellen 
Sie uns entsprechende Alternativen vor. 

d) Sofern Liefergegenstand Papier für Rollenoffset umfasst: Geeignet für 4x4-Farben-
Rollenoffset mit Heißlufttrocknung. Laufgeschwindigkeit bis 17 m pro Sekunde, 
hitzebeständiger Kleber, deren Klebstellen deutlich am Rollenrand zu kennzeichnen 
sind. Es ist nur einwandfreies kreisrundes Hülsenmaterial zu verwenden; 
Rollengewichte sind beidseitig aufzustempeln. Die lichte Hülsenweite beträgt 7,6 cm. 

e) Sofern Liefergegenstand Papierrollen und/oder Paletten umfasst: Papierrollen und 
Paletten müssen mit einem Barcode nach IFRA 16 versehen sein. Sollte der Barcode 
fehlen, können wir die Annahme verweigern und stellen dem Lieferanten die 
entstehenden Mehrkosten je Lieferung in Rechnung. 

f) Sofern der Liefergegenstand in unserem Auftrag gedruckte bzw. produzierte Produkte 
umfasst, ist jeder Lieferung ein von uns bereit gestellter Packzettel oder ein Packzettel 
in neutraler Form (d. h. ohne Hinweis auf den Lieferanten) beizufügen. 

III. Lieferung des Liefergegenstandes 
1. Der Liefergegenstand muss unserer Bestellung entsprechen. Jede Abweichung des 

Liefergegenstandes (insbesondere auch Gewichts- und Mengenabweichungen) von 
der Bestellung stellt einen Mangel dar.  

2. Der Lieferant ist nicht zu Teillieferungen berechtigt. Wir sind folglich nicht verpflichtet, 
Teillieferungen entgegenzunehmen. 

IV. Preise 
Die in der Bestellung genannten oder von uns im Rahmen der vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Lieferanten anderweitig schriftlich akzeptierten Preise sind 
Festpreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Diese Preise gelten, soweit nichts Anderes 
vereinbart ist, frei vereinbarter Empfangsstelle. Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, 
enthält der Preis auch die Kosten für eine angemessene Verpackung des 
Liefergegenstandes. Als Zahlungsziel sind 14 Tage unter Abzug von 3% Skonto oder 30 
Tage netto nach Lieferungs- und Rechnungseingang vereinbart. Für die Rechtzeitigkeit 
der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang des Überweisungsauftrages 
bei unserer Bank. 
V. Liefertermin 
1. In der Bestellung genannte Liefertermine sind verbindlich. Maßgeblich für die 

Einhaltung des Liefertermins ist der Eingang der Ware einschließlich der 
Versandpapiere bei der von uns bezeichneten Empfangsstelle. Vorzeitige Lieferungen 
sind nicht zulässig, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart wurde. 

2. Der Lieferant kommt mit Ablauf des Tages, an dem der Liefergegenstand zu liefern 
war, in Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung durch uns Bedarf. Im Übrigen 
gelten im Falle des Verzugs des Lieferanten die gesetzlichen Bestimmungen.  

3. Der Lieferant hat uns über eine erkennbar werdende oder drohende Überschreitung 
des Liefertermins unverzüglich unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen 
Dauer der Überschreitung schriftlich zu unterrichten. Kommt er dem nicht nach, kann 
er sich nicht darauf berufen, dass er die Verzögerung nicht zu vertreten hat. 

VI. Verpackung, Versand, Annahme 
1. Ist für die Verpackung des Liefergegenstandes eine gesonderte Vergütung schriftlich 

vereinbart, sind wir berechtigt, das für den Versand benutzte Verpackungsmaterial an 
die Anschrift des Lieferanten unter Rückbelastung von 2/3 des Verpackungswertes 
zurückzusenden. 

2. Die Versandart wird von uns bestimmt. Tragen wir aufgrund gesonderter schriftlicher 
Vereinbarung die Kosten des Versandes und fehlt eine Anweisung hinsichtlich der 
Versandart, so ist die Lieferung unter Berücksichtigung der Lieferfristen auf dem 
preisgünstigsten Weg zu befördern. 

3. Versandanzeigen sind unverzüglich nach Abgang jeder einzelnen Lieferung bei uns 
einzureichen. In den Versandpapieren sind unsere Bestellnummern anzugeben. 
Liegen uns bei Eingang des Liefergegenstandes keine ordnungsgemäßen 
Versandpapiere vor, gehen alle dadurch anfallenden Mehrkosten zu Lasten des 
Lieferanten. Wir sind in diesen Fällen auch berechtigt, die Entgegennahme des 
Liefergegenstandes auf Kosten des Lieferanten zu verweigern. 

4. Ist uns die Entgegennahme des Liefergegenstandes an der ursprünglich vereinbarten 
Empfangsstelle infolge höherer Gewalt oder sonstiger außerhalb unseres Willens 
liegender Umstände, einschließlich Arbeitskämpfen, unmöglich oder unzumutbar, sind 
wir berechtigt, dem Lieferanten eine andere Empfangsstelle zu nennen, an die der 
Lieferant den Liefergegenstand zu liefern hat. Eine gesonderte Vergütung kann der 
Lieferant hierfür nicht verlangen. 

VII. Transportgefahr 
Jegliche Gefahr geht von dem Lieferanten auf uns erst nach Ablieferung und Abnahme 
des Liefergegenstandes an der vereinbarten Empfangsstelle über.  
VIII. Fertigungsprüfungen, Gewicht 
1. Wir sind zu Fertigungsprüfungen und Endkontrollen jederzeit nach Vorankündigung zu 

den üblichen Geschäftszeiten des Lieferanten oder Sublieferanten berechtigt. Im 
Rahmen dieser Fertigungsprüfungen und Endkontrollen wird die Qualität des 
verwendeten Materials, Maß- und Mengengenauigkeit und sonstige Qualität der 
hergestellten Teile sowie die Einhaltung der sonstigen Vorschriften der Bestellung im 

Werk des Lieferanten oder seiner Sublieferanten durch uns selbst oder durch von uns 
beauftragte Dritte überprüft.  

2. Ist eine Fertigungsprüfung zwischen uns und dem Lieferanten ausdrücklich vereinbart, 
so ist uns der Termin der Fertigungsprüfung von dem Lieferanten spätestens 7 Tage 
vorher schriftlich mitzuteilen. 

3. Die bei dem Lieferanten für die Fertigungsprüfung anfallenden Kosten sind von dem 
Lieferanten zu tragen. 

4. Die Fertigungsprüfung entbindet den Lieferanten nicht von seinen Erfüllungs- und 
Gewährleistungsverpflichtungen gemäß nachstehender Ziffer IX. 

IX. Gewährleistung, Mängelrügen 
1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 
2. Mängelrügen gelten durch uns als rechtzeitig erhoben, wenn äußerlich erkennbare 

Mängel innerhalb von 7 Tage nach Empfang des Liefergegenstandes, versteckte 
Mängel innerhalb von zwei Wochen, nachdem sie von uns entdeckt oder durch unsere 
Kunden mitgeteilt worden sind, angezeigt werden. Mängel, die nicht durch Entnahme 
von Stichproben entdeckt werden können, gelten als versteckte Mängel. 

X. Rechnung 
Rechnungen sind nicht dem Liefergegenstand beizufügen, sondern getrennt von diesem 
und in ordnungsgemäßer Form unverzüglich mit Lieferung an uns zu senden. 
Rechnungen haben nur dann eine ordnungsgemäße Form, wenn sie den jeweiligen 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die von uns erteilte Bestellnummer 
enthalten. 
XI. Abtretung, Verrechnung, Aufrechnung 
1. Ohne unsere schriftliche vorherige Zustimmung kann der Lieferant seine vertraglichen 

Ansprüche gegen uns weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten. Für 
Vorausabtretungen im Rahmen eines Eigentumsvorbehaltes von Vorlieferanten des 
Lieferanten wird allerdings hiermit die Zustimmung mit der Maßgabe erteilt, dass eine 
Aufrechnung auch mit nach Anzeige der Abtretung erworbenen Gegenforderungen 
zulässig ist. 

2. Der Lieferant ist damit einverstanden, dass wir alle gegen ihn gerichteten Forderungen 
der Gesellschaften WKS Print Partner GmbH, Westend Druckereibetriebe GmbH, 
Kraft-Schlötels GmbH, WKS Druckholding GmbH („WKS-Gruppe“) mit allen 
Verbindlichkeiten der WKS-Gruppe ihm gegenüber aufrechnen können. Dies gilt auch 
dann, wenn auf der einen Seite Barzahlung und auf der anderen Seite Zahlung in 
Wechseln oder eine andere Leistung erfüllungshalber vereinbart worden ist. 

3. Der Lieferant kann nur aufrechnen, sofern seine Forderungen gegen uns unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 

XII. Überlassung von Unterlagen 
1. Dem Lieferanten von uns zur Verfügung gestellte oder von ihm nach unseren Angaben 

gefertigte Zeichnungen, Modelle, Muster und sonstige Unterlagen (für alle nachfolgend 
„WKS-Unterlagen“) bleiben unser Eigentum und dürfen nur zur Ausführung der 
Bestellung genutzt werden. Kopien von WKS-Unterlagen darf der Lieferant nicht 
anfertigen, soweit dies nicht zur Ausführung der Bestellung erforderlich ist. WKS-
Unterlagen und etwaige Kopien sind uns unverzüglich nach Ausführung der Bestellung 
und jederzeit auf Verlangen zurückzugeben. Ist eine Rückgabe nicht möglich, hat der 
Lieferant unverzüglich eine Löschung der WKS-Unterlagen und ihrer Kopien 
herbeizuführen und uns die Löschung auf Aufforderung unverzüglich schriftlich zu 
bestätigen. 

2. Die zur Bestellung dem Lieferanten von uns übergebenen WKS-Unterlagen sind für 
den Lieferanten verbindlich, jedoch hat er sie auf etwaige Unstimmigkeiten zu prüfen 
und uns auf entdeckte oder vermutete Fehler unverzüglich schriftlich hinzuweisen; 
anderenfalls kann er sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zu seinen Gunsten 
auf diese Unstimmigkeiten/Fehler berufen. Für von dem Lieferanten erstellte WKS-
Unterlagen bleibt der Lieferant auch dann allein verantwortlich, wenn diese von uns 
genehmigt wurden. 

XIII. Rechte Dritter 
1. Der Lieferant steht dafür ein, dass der Liefergegenstand keine Rechte Dritter verletzt. 

Dies gilt jedoch nicht, soweit sich die Verletzung von Rechten Dritter aus 
Eigenschaften des Liefergegenstandes ergibt, die dem Lieferanten durch uns 
vorgegeben wurden. 

2. Sofern der Lieferant nach Abs. 1 für eine Verletzung von Rechten Dritter einzustehen 
hat, stellt er uns von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen uns wegen einer 
Verletzung ihrer Rechte erheben. Der Lieferant hat uns in diesem Umfang auch alle 
notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen die 
Inanspruchnahme zu erstatten. 

XIV. Vertraulichkeit, Werbung, Datenschutz  
1. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung und die hierfür geltenden Bedingungen 

sowie sämtliche im Rahmen der Bestellung zur Verfügung gestellten Informationen und 
Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen und Unterlagen) 
geheim zu halten.  

2. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant nicht auf die 
zwischen uns bestehende Geschäftsbeziehung hinweisen oder anderweitig damit 
werben. 

3. Der Lieferant ist zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der 
jeweils geltenden Fassung verpflichtet und wird diese beachten.  

XV. Sublieferanten, Mindestlohn  
1. Der Lieferant ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zum Einsatz 

von Sublieferanten berechtigt. Der Lieferant hat solche Sublieferanten den sich aus 
diesen AEB ergebenden Pflichten zu unterwerfen und uns dies auf Aufforderung 
jederzeit nachzuweisen. 

2. Der Lieferant bestätigt, dass er seine Arbeitnehmer, sowie andere entsprechend 
eingesetzte Personen gemäß den jeweils gültigen aktuellen Bestimmungen des 
Mindestlohngesetzes („MiLoG“) beschäftigt. Der Lieferant stellt uns von jeglichen 
Ansprüchen Dritter, insbesondere Bußgeldern, frei, die aufgrund der Nichteinhaltung 
der Vorschriften des MiLoG gegen uns geltend gemacht werden.  

XVI. Gerichtsstand, geltendes Recht 
1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Essen. Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten 

an dessen allgemeinen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.  
2. Es gilt ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
XVII. Salvatorische Klausel 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AEB ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden oder Lücken aufweisen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. An Stelle der unwirksamen, unvollständigen oder lückenhaften 
Regelungen treten die gesetzlichen Bestimmungen.  
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